
Die Lehrgänge im Bereich Druck werden in Koo-
peration mit dem Verband Druck und Medien in 
Bayern e. V. im Zentrum für Druck und Medien 
in Ismaning durchgeführt. 

Die Lehrgänge für Buchbinder werden gemein-
sam mit Teilnehmern aus dem Verband Druck 
und Medien Niedersachsen in Oldenburg durch-
geführt.

Die Anmeldung und organisatorische Betreu-
ung der externen Lehrgänge erfolgt über 
 unsere Geschäftsstelle.

Berufsschule
Bei der zuständigen Berufsschule wird ein 
Antrag auf Befreiung gestellt.

Unterbringung
Ostfildern: Auszubildende aus Mitglieds-
betrieben des vdm und vpi, die nicht täglich 
anreisen können, werden auf Wunsch in der 
Jugendherberge Stuttgart-Ost untergebracht. 
Die Kosten für Übernachtung und Frühstück 
werden von Bildung – Druck, Papierverar-
beitung und Medien übernommen. Die Haus-
ordnung ist zu beachten.

 Ismaning: Auszubildende aus Mitgliedsbetrie-
ben des vdm und vpi, die nicht täglich anreisen 
können, werden kostenlos untergebracht. 

Verpflegung
Ostfildern: Bei Unterbringung in der Jugend-
herberge ist das Frühstück enthalten. Ein Mit-
tagessen können alle Lehrgangsteilnehmer auf 
eigene Kosten einnehmen.

Anreise
Ostfildern: Mit der Lehrgangs-Rechnung 
 erhalten die Teilnehmer eine genaue Anfahrts-
skizze vom Haus der Druckindustrie in Ostfil-
dern/Kemnat, Zeppelinstraße 39 (siehe Anhang). 
Auf dem oberen Parkdeck „Marco-Polo-Zen-
trum“ in der Marco-Polo-Straße in Ostfildern/
Kemnat sind die Parkplätze mit der Nummer 39 
für Lehr gangs teilnehmer reserviert.

Die vom Hauptbahnhof Stuttgart mit der U 7 
anreisenden Auszubildenden können an der 
Haltestelle Heumaden zur Fahrt nach Kemnat 
die Omnibuslinie 131 bis zur Haltestelle Guten-
bergstraße benutzen.

Ismaning: Für Auszubildende aus Mitgliedsbe-
trieben des vdm und vpi übernehmen wir für 
jeden Lehr gang pauschal ohne Nachweis die 
Bahnkosten für eine Hin- und Rückfahrt 2. Klas-
se ab Betriebs standort.

Mit der Lehrgangsrechnung erhalten die Teil-
nehmer von uns eine Anfahrtsskizze vom Zen-
trum für Druck und Medien, 85737 Ismaning, 
Reichenbachstraße 1 (siehe Anhang).
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Lehrgangszeiten
Ostfildern
Die Lehrgänge beginnen um 9 Uhr und enden 
jeweils um 16.30 Uhr. Fällt ein  Lehrgangsende 
auf einen Freitag, so endet der Lehrgang um 
15.30 Uhr.

Ismaning
Die Lehrgänge beginnen am Anreisetag um 
9 Uhr, an den übrigen Lehrgangstagen um 
8.15 Uhr und enden jeweils um 16 Uhr. Fällt ein 
Lehr gangsende auf einen Freitag, so endet der 
Lehrgang um 12 Uhr.

Kosten
Die Lehrgangskosten werden für jeden Lehr-
gang gesondert ausgewiesen; sie sind vom 
Anmeldenden zu zahlen, sobald er die Rech-
nung erhalten hat. Mehrwertsteuer fällt nach 
§ 4 Abs. 22 UStG nicht an.

Kostenübernahme
Für Auszubildende aus Mitgliedsbetrieben des 
vdm und vpi übernehmen wir für Lehrgänge, 
die nicht in unserem Bildungszentrum in Ostfil-
dern-Kemnat durchgeführt werden, die Kosten 
für Übernachtung und Frühstück sowie die 
Fahrtkosten mit der Bahn 2. Klasse. Die Fahrt-
kosten werden bei Rechnungstellung pauschal 
berücksichtigt. Ein Nachweis ist nicht erforder-
lich.

Zuschüsse
Das Landesgewerbeamt Baden-Württemberg 
bezuschusst die überbetriebliche Ausbildung. 
Die Zuschüsse werden an die Ausbildungs-
betriebe über verbilligte Lehrgangsgebühren 
weiter gegeben.

Anmeldungen
Anmeldungen können auf dem beigefügten 
Anmeldeformular oder per E-Mail erfolgen. Die 
zeitliche Reihenfolge der eingehenden Anmel-
dungen entscheidet über die Teilnahme. Die 
Anmeldung wird schriftlich bestätigt.

Bei zu geringer Beteiligung behalten wir uns 
vor, Lehrgänge abzusetzen.

Anmeldungen richten Sie an

Bildung – Druck,  
Papierverarbeitung und Medien
in Baden-Württemberg e. V.
Postfach 3132
73751 Ostfildern

Telefon (07 11) 4 50 44-32
Telefax (07 11) 4 50 44-39
E-Mail: u.zoellner@bildung-bw.de
Internet: www.bildung-bw.de

Abmeldung
Eine Abmeldung hat schriftlich, spätestens bis 
2 Wochen vor Lehrgangsbeginn, zu erfolgen. 
Bei späterer Abmeldung sind 50 % der Lehr-
gangsgebühr zu entrichten. Bei einem Rück tritt 
nach Lehrgangsbeginn wird die volle Gebühr 
fällig.
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